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▶▶ Mehrheit von Erben
erbengemeinschaft – keine Begründung durch Vereinbarung 

| Eine Erbengemeinschaft kann anders als die Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (§ 705 BGB) oder die eheliche Gütergemeinschaft (§ 1415 BGB) nicht 
durch freie Vereinbarung herbeigeführt werden. Sie besteht ausschließlich 
auf gesetzlicher Anordnung. Lässt der Vorerbe vor Eintritt des Nacherbfalls 
ein Nachlassgrundstück an die (Mit-)Nacherben auf, können diese nicht als 
Nacherben zur gesamten Hand in das Grundbuch eingetragen werden, da 
zwischen ihnen vor Eintritt des Nacherbfalls keine Erbengemeinschaft  
besteht (OLG Frankfurt 9.10.18, 20 W 172/18, Abruf-Nr. 207777). |

merKe | Nach h.M. besteht zwischen mehreren Nacherben vor dem Nacherb-
fall keine Erbengemeinschaft (OLG Frankfurt ZEV 19, 173 [Ls.]; BGH NJW 93, 1582 
= FamRZ 93, 801). Eine Erbengemeinschaft setzt ein ihr zugeordnetes Vermögen 
voraus, § 2032 Abs. 1 BGB. Ein solches gemeinschaftliches Vermögen haben 
Nacherben vor dem Nacherbfall jedoch nicht. Das Erblasservermögen liegt viel-
mehr bis zum Nacherbfall ausschließlich in der Hand des Vorerben, § 2139 BGB.
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Abruf-nr. 207777

nacherben: Vor dem 
nacherbfall gibt es 
kein gemeinschaft-
liches Vermögen

▶▶ Nachlasspflegschaft
Anordnung setzt ein Sicherungsbedürfnis voraus

| Für die Anordnung einer Nachlasspflegschaft nach § 1960 BGB kann das 
erforderliche Sicherungsbedürfnis fehlen, falls der Erblasser Sorge dafür 
getragen hat, dass der Nachlass hinreichend gesichert ist. Dazu genügt es 
aber nicht, dass der Vorerbe einem Dritten eine Vollmacht erteilt hat. Denn 
mit dem Tod des Vorerben erlischt grundsätzlich auch eine vom Vorerben 
erteilte Vollmacht (OLG Hamm 14.6.18, I-15 W 54/18, Abruf-Nr. 208007). |

Gem. § 1960 Abs. 1 BGB ist von Amts wegen eine Nachlasspflegschaft einzu-
richten, wenn der Erbe unbekannt ist und ein Bedürfnis dafür besteht, den 
Nachlass zu sichern. Ungewissheit über die Person des Erben besteht u. a. 
bei einem nicht offensichtlich unbegründeten Streit mehrerer Erbprätenden-
ten über die Erbfolge (BGH FamRZ 12, 1869; MüKo/Leipold, BGB, 7. Aufl., 
§ 1960 Rn. 22). Hier war bei wechselseitigen Erbscheinsanträgen der Beteilig-
ten u. a. die vom Erblasser als Bedingung für eine Erbenstellung gemachte 
Klausel „wenn sie eine Ehe eingehen bzw. in einer Ehe leben, mit einer Frau, 
die adlig geboren ist und die hinsichtlich ihrer Abstammung die gegenwärti-
gen Aufnahmebedingungen für die Mitgliedschaft bei der Deutschen Adels-
genossenschaft erfüllen kann“ auszulegen. Diese Klausel bedarf der einge-
henden Überprüfung ihrer rechtlichen Verbindlichkeit. 

merKe | Der Geschäftswert für die Anordnung der Nachlasspflegschaft richtet 
sich nach § 64 GNotKG, nicht aber nach § 48 GNotKG. § 48 GNotKG privilegiert 
nicht generell die Landwirte oder sämtliche gerichtliche oder notarielle Verfah-
ren, die land- oder forstwirtschaftlichen Grundbesitz betreffen, sondern unter 
engen Voraussetzungen allein die im Zusammenhang mit der Übergabe oder  
Zuwendung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs stehenden Verfahren.
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Geschäftswert 
richtet sich hier
nach § 64 GnotKG

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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S21. IWW-Kongress

Praxis Steuerstrafrecht
am 27.09.2019 in Düsseldorf

Der IWW-Kongress Praxis Steuerstrafrecht ist 
die führende Veranstaltung für Berater und Verteidiger 
in der Betriebsprüfung und im Steuerstrafverfahren.

Folgende Topthemen erwarten Sie:

• Vermögensabschöpfung im (Steuer-)Strafverfahren
• Gastronomie: Kassenmanipulation und Schätzungen
• Auswirkungen von TCMS im Steuer(straf)recht
• Geldwäscheermittlungen durch LKA – ein praktischer Fall
• Steuerstrafrecht und verdeckte Gewinnausschüttungen
• Beweismittel im Unternehmen, bei Dritten und in der Cloud
• Bilanzfälschung: Bilanzanalyse für Juristen

www.kongress-praxis-
steuerstrafrecht.de

Termin 27.09.2019
Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Ort Maritim Hotel Düsseldorf,
Maritim-Platz-1 (Flughafen),
40474 Düsseldorf, Telefon 0211 5209-0

Teilnahmegebühr 570,00 € zzgl. USt.
Bezahlung im Voraus gegen Rechnung.
Bei Buchung bis zum 30.06.2019: 
10 % Preis vorteil. Bei gleichzeitiger An-
meldung von mindestens 2 Teilnehmern 
ab der 2. Buchung: 10 % Preisvorteil

Teilnehmerkreis
Rechtsanwälte – insbesondere 
Fachanwälte für Steuer- und Strafrecht

Steuerberater

Wirtschaftsprüfer

Leitende Mitarbeiter der 
Rechts- und Steuerabteilungen 
in Unternehmen und Banken

Buchungs-Nr. 1090

Dr. Marc Tully, Moderation, 
Präsident des Land-
gerichts in Hamburg

DDr. Gerhard Altenberger, 
WP/StB, beeideter und 
gerichtlich zer ti fizierter 
Sachverstän diger, Wien

Diana Nadeborn, RAin, 
Kanzlei Nadeborn, Berlin

Diplom-Finanzwirt 
Philipp Hammes, StB, RA, 
Schuka Hammes & 
Partner mbB, Düssel dorf                                           

LRD Franz Hruschka, 
Finanzamt München

Dr. Pascal Johann, RA, 
Dr. Johann & Jördens 
Rechtsanwälte, 
Frankfurt a. M.

Dr. Steffen Barreto da Rosa, 
Leiter der Gemeinsamen 
Finanzermittlungsgruppe 
Polizei/Zoll, München

Prof. Dr. Carsten Wegner, 
RA, FA Strafrecht, 
Krause & Kollegen, 
Berlin                                                            

Prof. Dr. Markus Jäger, 
Richter am BGH, 
Karlsruhe

Dr. Martin Wulf, 
RA, FA StR, Streck Mack 
Schwedhelm, Berlin                                               
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